
Jahresbericht 2004 

PrÄsidium/Vorstand

Nach dreij�hriger T�tigkeit stellte sich unser bisheriger Pr�sident, Hans Ulrich Lehmann, wie 
angek�ndigt nicht mehr zur Verf�gung. Mathias Knauer dankte ihm herzlich f�r sein Engage-
ment und seinen Einsatz f�r Suisseculture. Da es nicht gelungen ist, bis zur Mitgliederver-
sammlung einen valablen Kandidaten oder eine Kandidatin zu finden, ist der bisherige Vize-
pr�sident, Mathias Knauer, bereit, sich bis auf weiteres als Pr�sident zur Verf�gung zu stellen. 
Die anwesenden Mitgliedern w�hlten ihn einstimmig, ohne Enthaltungen, zum Pr�sidenten.
Folgende bisherigen Mitglieder des Vorstands standen f�r eine weitere Amtszeit zur Verf�-
gung: Karl Knobloch (SIG), Hans L�ubli (VTS), Werner Stauffacher (ProLitteris), Michael 
Stauffer (AdS), Roberta Weiss-Mariani (VISARTE), Bernhard Wittweiler (SUISA) und Clau-
dine Wyssa (STV). F�r die zur�cktretende M�rra Zabel (SVJ) wurde neu einstimmig Alexan-
der Sami gew�hlt (SVJ – neu: impressum), neu gew�hlt wurde ausserdem Stefan Keller (co-
media).
An der darauf folgenden Vorstandssitzung wurde Karl Knobloch einstimmig als interimisti-
scher Vizepr�sident gew�hlt. Ausserdem bildete der Vorstand eine Arbeitsgruppe "Kommuni-
kation", welche von Alexander Sami geleitet wird und sich insbesondere mit der Intensivierung 
des Auftritts von Suisseculture auch in den Medien befassen wird. Im Rahmen dieser Arbeits-
gruppe wurde im Hinblick auf Parlamentarieranl�sse und andere Gelegenheiten ein Flyer aus-
gearbeitet, welcher die wichtigsten Informationen �ber unseren Verband, unsere Ziele, unsere 
Mitglieder und Kontaktadressen enth�lt. Da im Fr�hjahr 2005 eine neue Pr�sidentin oder ein 
neuer Pr�sident gew�hlt werden wird, der Flyer also bald zu �berarbeiten ist, wurde vorerst nur 
eine kleine Auflage gedruckt. 

Mitgliederversammlungen/Mitgliedorganisationen

Die diesj�hrige ordentliche Mitgliederversammlung von Suisseculture fand wiederum in Bern 
statt. Nebst den Neuwahlen und den �brigen statutarischen Gesch�ften best�tigten die Mitglie-
der die an der ausserordentlichen Versammlung vom Herbst 2003 beschlossenen Mitglieder-
beitr�ge 2004 und das Budget 2004. Sie stimmten ausserdem f�r eine Revision der Vereinssta-
tuten. Die Statuten�nderung umfasste eine �berarbeitung der Einberufung und der Kompeten-
zen von Mitgliederversammlung und Vorstand, einen ausdr�cklichen Haftungsausschluss �ber 
die Mitgliederbeitr�ge hinaus, eine Neufassung der Bestimmung �ber die Gesch�ftsstelle; aus-
serdem sehen die Statuten neu vor, dass die Jahresrechnung durch einen gew�hlten Revisor aus 
dem Kreis der Mitglieder gepr�ft wird.
Weitere Themen waren die Urheberrechtsrevision, das geplante Kulturf�rdergesetz und die 
Revision des RTVG. 
Detailliertere Informationen sind dem Protokoll der Mitgliederversammlung zu entnehmen.
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Teilrevision des Urheberrechtsgesetzes (URG)

Stand der Revisionsarbeiten
Nachdem von Nutzer- und Produzentenseite zahlreiche parlamentarische Vorst�sse eingereicht 
worden sind, lancierte auch Suisseculture nach der Motion f�r die Einf�hrung des Folgerechts 
im laufenden Jahr zwei weitere Vorst�sse:

EinfÄhrung einer GerÅtevergÄtung

Nationalr�tin Anita Thanei reichte am 18. M�rz 2004 eine Motion zur Einf�hrung einer Ger�-
teverg�tung ein (Text der Motion auf unserer Website, Dossiers zu Themen). Damit soll er-
reicht werden, dass die Verg�tungen f�r Vervielf�ltigungen f�r den Eigengebrauch zuk�nftig 
nicht nur �ber eine Leertr�gerentsch�digung, sondern auch �ber eine Verg�tung f�r Ger�te, die 
f�r Kopiert�tigkeiten verwendet werden k�nnen, erhoben wird. Da Vervielf�ltigungen immer 
h�ufiger gar nicht mehr auf die Speicherung auf einem Leertr�ger angewiesen sind (z.B. 
Downloads von Musik oder Filmen direkt auf die Festplatte eines Computers oder Speicherung 
auf einem MP3-Player), soll durch eine auf solchen Ger�ten zu erhebende Verg�tung gew�hr-
leistet werden, dass weiterhin eine angemessene Entsch�digungen f�r die K�nstlerinnen und 
K�nstler f�r das Kopieren ihrer Werke erzielt werden kann.

BibliothekstantiÇme

Am 8. Juni 2004 reichte Nationalr�tin Vreni M�ller-Hemmi eine Motion ein, welche Verg�-
tungen auch f�r das Verleihen von Werkexemplaren erm�glichen soll (Text der Motion auf 
unserer Website, Dossiers zu Themen). Bislang sind Urheberrechtsentsch�digungen nur bei der 
Vermietung von Werken geschuldet. Suisseculture setzt sich seit Jahren daf�r ein, dass auch 
das Verleihrecht der K�nstlerInnen im Gesetz festgeschrieben wird und den UrheberInnen und 
InterpretInnen eine Entsch�digung gew�hrt, wenn B�cher, Videos, CD’s etc. mit Werken oder 
Interpretationen ausgeliehen werden. Der sogenannte „Bibliotheksrappen“ soll sicherstellen, 
dass auch die Autoren belletristischer Werke, deren B�cher naturgem�ss kaum kopiert werden, 
f�r die Nutzung ihrer Werke eine angemessene Verg�tung erhalten. 

Vernehmlassungsverfahren zum URG-Entwurf 
Ende September 2004 schickte das Bundesamt f�r Justiz den Entwurf eines revidierten Urhe-
berrechtsgesetzes in die Vernehmlassung. W�hrend der zuvor durchgef�hrten Vernehmlassung 
bei den anderen Bundes�mtern hatte sich eine Delegation von Suisseculture mit Vertretern des 
Bundesamtes f�r Kultur getroffen und um Unterst�tzung in den wichtigsten Bereichen ersucht 
(Bek�mpfung eines allf�lligen Produzentenartikels, Folgerecht, Ger�teverg�tung, Bibliotheks-
tanti�me). Das BAK sicherte in allen Bereichen mit Ausnahme der Bibliothekstanti�me zu, 
unsere Positionen zu teilen.

Im Vergleich zu einem vor vier Jahren vorgelegten ersten Entwurf f�llt auf, dass sich der Ent-
wurf bem�ht, sich lediglich auf die im Zusammenhang mit den OMPI-Vertr�gen notwendigen 
Anpassungen und auf die wichtigsten Parlamentarischen Vorst�sse zu konzentrieren. Die di-
versen Arbeitsgruppen fanden keine Konsensl�sungen zu den besprochenen Themen (Rechte 
der Produzenten, Folgerecht, Verbesserung der Stellung der Nutzer); der Entwurf verzichtete 
daraufhin auf entsprechende Regelungen. Allerdings wurde die Motion Ger�teverg�tung in den 
Gesetzesentwurf aufgenommen. Die wichtigsten Punkte im vorgelegten Entwurf:
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- Es wird ausdr�cklich festgehalten, dass das Kopieren zum privaten Gebrauch zwar er-
laubt, aber verg�tungspflichtig ist. Der Entwurf sieht nebst der bisherigen Verg�tung f�r 
Leertr�ger auch eine kombinierbare Ger�teverg�tung vor.

- Kernpunkt der Vorlage bildet der Schutz technischer Massnahmen, der auch von den 
OMPI-Vertr�gen vorgeschrieben ist. Die Umgehung technischer Massnahmen wie z.B. Ko-
piersperren, Verschl�sselungen etc., die eine unerlaubte Verwendung eines Werks oder einer 
Darbietung verhindern sollen, wird verboten. Damit sollen auch Gesch�ftsmodelle wie z.B. 
Digital Rights Management Systems (DRMS) gesch�tzt werden. Allerdings sind die Regelun-
gen im Entwurf unklar, z.B. was das Verh�ltnis von technischen Massnahmen zu den erlaub-
ten Verwendungen zum Privatgebrauch betrifft.

- Festgeschrieben wird auch das in den OMPI-Abkommen ausdr�cklich gew�hrte "On-Demand-
Recht" (das Recht der Wahrnehmbarmachung an die �ffentlichkeit zu Orten und Zeiten ihrer 
Wahl, z.B. mittels Download-Services)

- Die Rechte, insbesondere der Pers�nlichkeitsschutz der aus�benden K�nstlerinnen und K�nst-
ler, werden verbessert: Dies beinhaltet das Recht auf Anerkennung ihrer Interpreteneigen-
schaft (Recht auf Namensnennung) und den Schutz vor einer �nderung oder Entstellung ihrer 
Darbietung, die ihren Ruf sch�digen k�nnten. 

- Zus�tzliche Schutzausnahmen, insbesondere auch zu Gunsten der SRG, werden vorgese-
hen (z.B. Vervielf�ltigungsrecht zu Sendezwecken); aber auch eine Schutzausnahme zu-
gunsten von behinderten Menschen, denen der Zugang zu Werken und Darbietungen er-
leichtert werden soll.

- Bei Archivaufnahmen, die bisher nicht genutzt werden konnten, wenn �ber die Berechtig-
ten keine Klarheit bestand, sollen zuk�nftig die Rechte �ber die Urheberrechtsgesellschaf-
ten einger�umt werden k�nnen.

- Nicht im Entwurf enthalten ist ein sogenannter Produzentenartikel. In der entsprechenden 
Arbeitsgruppe des IGE konnte man sich auf keinen gemeinsamen Nenner einigen, worauf 
im Entwurf erfreulicherweise auf eine Regelung verzichtet wurde.

- Ebenso wenig hat der Entwurf die beiden Motionen mit unseren beiden Anliegen (Einf�h-
rung des Folgerechts f�r bildende K�nstler, Einf�hrung der Bibliothekstanti�me) ber�ck-
sichtigt.

Suisseculture erarbeitete noch vor Jahresende ein Positionspapier zu den wichtigsten vorge-
schlagenen Neuerungen im Entwurf sowie zu den im Entwurf nicht ber�cksichtigten Anliegen 
der K�nstlerInnen und stellte dieses nach interner Vernehmlassung bei den Mitgliedern zahl-
reichen weiteren Vernehmlassungsadressaten (Parteien, Kantone, Verb�nde) zu. Als Voraus-
bemerkung sei erw�hnt, dass die Nutzer- und Produzentenverb�nde economiesuisse und DUN 
(Dachverband der Urheberrechtsnutzer) in ihren jeweiligen Vernehmlassungen explizit die 
Schaffung eines Produzentenartikels fordern, die Einf�hrung einer Ger�teverg�tung bek�mp-
fen und sich ausserdem gegen die Verbesserung der Rechte der Interpreten (droit moral) aus-
sprechen.

Digital Rights Management Systems
Im Juni 2004 fand in Luzern ein internationales Symposium zum Thema "Digital Rights Ma-
nagement Systems - The end of collecting societies?" statt, welches von der Hochschule Lu-
zern unter der Leitung von Prof. Christoph Beat Graber in Zusammenarbeit mit dem Institut 
f�r Geistiges Eigentum organisiert wurde. Yolanda Schweri vertrag Suisseculture an einem der 
Panels, in welchem es um die Umsetzung des Schutzes technischer Massnahmen im schweize-
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rischen Recht ging. Wir vertraten die Position, dass die heute geltenden Schutzausnahmen 
(Kopieren f�r den privaten Gebrauch) nicht durch den Schutz technischer Massnahmen ausge-
hebelt werden d�rfen. Auch warnten wir davor, in DRMS eine neue M�glichkeit zur indivi-
duellen Rechtewahrnehmung zu sehen: DRM-Systeme haben sich in technischer Hinsicht noch 
nicht bew�hrt, sie werden ausserdem vor allem Grossanbietern und den Herstellern von ent-
sprechenden Computerprogrammen zugute kommen und nicht den kleineren Produzenten. 
Hier sehen wir auch eine Gef�hrdung der Kulturellen Vielfalt. Ausserdem werden auch in Zu-
kunft wohl eine Mehrheit der Nutzungen auf herk�mmliche Weise erfolgen (herk�mmliche 
Kopiert�tigkeiten), welche zum Vornherein nicht �ber DRM's abgerechnet werden k�nnen.
Weitere Informationen und unsere Positionen auf www.suisseculture.ch, Dossiers zu Themen.

Parlamentarieranlass 2004
Suisseculture organisierte in der Wintersession 2004 zusammen mit der parlamentarischen 
Kulturgruppe, die von Therese Fr�sch und Anita Fetz pr�sidiert wird, erneut einen Parlamenta-
rieranlass im kleineren Rahmen. K�nstlerisch wurde der Anlass begleitet von der Musikgruppe 
"les trois suisses". Leider nahmen nur rund ein Dutzend ParlamentarierInnen am Anlass teil, es 
ergaben sich dadurch aber interessante Gespr�che und die ParlamentarierInnen nutzten die 
Gelegenheit, mit den anwesenden K�nstlern und mit unseren Vorstandsmitgliedern zu disku-
tieren.

Umsetzung von BV 69 in ein KulturfÅrdergesetz, Revision Pro Helvetia Gesetz

Nach den letzten Entw�rfen, die von der Steuergruppe im Dezember 2003 zu Handen des EDI-
Vorstehers Bundesrat Pascal Couchepin verabschiedet worden waren, erarbeitete Suisseculture 
in Zusammenarbeit mit PAcK ein neuerliches, ausf�hrliches Positionspapier zu Handen der 
Mitarbeitenden an den Gesetzesentw�rfen. Das Positionspapier wurde in deutscher und franz�-
sischer Sprache auch den Mitgliedern zugestellt. Es enth�lt unsere wichtigsten Forderungen, 
Kritikpunkte und Vorschl�ge zu den beiden Gesetzesvorlagen. Urspr�nglich war vorgesehen, 
die Entw�rfe, die nun verwaltungsintern weiter bearbeitet werden, im Jahr 2004 in die Ver-
nehmlassung zu schicken. In der Zwischenzeit fanden allerdings erhebliche �nderungen an 
den beiden Gesetzesentw�rfen statt, insbesondere die Aufgabenteilung zwischen Pro Helvetia 
und Bundesamt f�r Kultur wurden komplett �berarbeitet. Es sind aber keine weiteren Entw�rfe 
vorgelegt worden, so dass das Vernehmlassungsverfahren mit einiger Spannung erwartet wird 
(voraussichtlich wird die Vernehmlassung im Mai 2005 lanciert). 
Am 17. Februar 2004 fand ein Treffen einer Delegation von Suisseculture mit Bundesrat Pas-
cal Couchepin statt, der die Verwaltung mit der Ausarbeitung von Verwaltungsentw�rfen f�r 
ein KFG bzw. f�r ein revidiertes PHG beauftragt hatte. Besprochen wurde die Umsetzung von 
BV 69 zu einem Kulturf�rderungsgesetz; die Delegation erl�uterte unsere wichtigsten Positio-
nen. Daneben kamen auch das Urheberrechtsgesetz und das RTVG zur Sprache, wir erwarten 
von Bundesrat Couchepin auch Engagement in anderen Dossiers, welche die Kulturschaffen-
den betreffen. 
Am 13. Mai traf sich eine Delegation von Suisseculture mit David Streiff und Andrea Rasch�r. 
Diskutiert wurden zun�chst die Positionen zu KFG und PHG, dann aber auch die Urheber-
rechtsrevision (vgl. oben), da sich der URG-Vorentwurf in der �mtervernehmlassung befand. 
David Streiff und Andrea Rasch�r zeigten sich unseren Anliegen gegen�ber sehr aufgeschlos-
sen und versicherten, dass auch sie sich jedenfalls gegen einen Produzentenartikel aussprechen 
w�rden, schilderten aber auch die Probleme und Widerst�nde, die sich bei der Umsetzung ge-
wisser Anliegen (Bibliothekstanti�me) ergeben d�rften, die sie deshalb nicht unterst�tzen 

www.suisseculture.ch
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k�nnten. Zum KFG ist man beim BAK zwar insgesamt mit unseren Positionen einverstanden, 
h�lt sie aber teilweise f�r nicht realisierbar. Besprochen wurden insbesondere die Themen so-
ziale Vorsorge, Kulturfonds, "Leuchtt�rme", Fachkommissionen und die Vermischung s�mtli-
cher F�rderungsbereiche in Art. 14 E-KFG. Bez�glich einer Eidgen�ssischen Kulturkommissi-
on ist man im BAK unterschiedlicher Auffassung.
Gleichzeitig wandte sich Suisseculture im April 2004 schriftlich an die Stiftungsr�te von Pro 
Helvetia und ersuchte um eine Aussprache mit dem Gesamtstiftungsrat (diverse Aussprachen 
mit der Direktion haben bereits stattgefunden). Erst nach geraumer Zeit erfolgte eine Antwort 
von Yvette Jaggi, welche ein solches Treffen angesichts der Verz�gerungen bei der Umsetzung 
von KFG und PHG und der Tatsache, dass sich der Inhalt der Gesetzesentw�rfe, auf welche 
wir uns bezogen hatten zwischenzeitlich wahrscheinlich komplett ver�ndert haben, als nicht 
dringlich erachtete, da man bei Pro Helvetia von einem Vernehmlassungsverfahren fr�hestens 
im August 2005 ausgeht. Suisseculture wird sich aber dennoch um ein Treffen mit dem Stif-
tungsrat bem�hen. 

UNESCO-Konvention zum Schutz Kultureller Vielfalt

Unter dem Dach der UNESCO wird ein internationales Abkommen zum Schutz und zur F�rde-
rung kultureller Vielfalt erarbeitet. In der Schweiz organisiert die schweizerische UNESCO-
Kommission zusammen mit Tradition pour demain und Erkl�rung von Bern im August 2004 
ein erstes Hearing mit Interessierten aus der Zivilgesellschaft, um zuhanden der Schweizeri-
schen Verhandlungsdelegation (angef�hrt von Andrea Rasch�r) unsere Positionen zu diesem 
Abkommen zu erarbeiten. Suisseculture war durch mehrere Mitglieder vertreten und legte ein 
umfangreiches Positionspapier vor, welches der Pr�sident in Zusammenarbeit mit unserem 
Internationalen Netzwerk f�r Kulturelle Vielfalt (INCD) erarbeitet hatte.

Diese Konvention will angesichts der Welthandelsabkommen bzw. der WTO vorsehen, dass 
die Kultur nicht wie eine andere Handelsware oder Dienstleistung behandelt wird, sondern 
dass die Mitgliedstaaten weiterhin Kulturf�rderung betreiben k�nnen (z.B. Subventionierung 
oder Quoten f�r einheimisches Kulturschaffen), ohne dadurch Wettbewerbsregeln zu verletzen. 
Auch sollen die Entwicklungsl�nder in ihrer Kulturf�rderung unterst�tzt und der Austausch 
von Kultur gef�rdert werden. Gr�sste Schwierigkeit beim Zustandekommen eines solchen Ab-
kommens wird jedoch sein, wie das Verh�ltnis zu bereits bestehenden und zuk�nftigen Welt-
handelsabkommen ist; je nach der gew�hlten L�sung k�nnte das Abkommen eine blosse Ab-
sichtserkl�rung ohne jede Bindungswirkung werden, was insbesondere von Staaten wie den 
USA angestrebt wird. 

Im September 2004 fand die erste Unesco-Verhandlungsrunde in Paris statt. Die Schweiz ist 
nebst zahlreichen weiteren Staaten in der Kommission f�r die weitere Bearbeitung der Kon-
vention und die interessierten Kreise aus der Zivilgesellschaft, darunter auch Suisseculture, 
werden bei weiteren Hearings die schweizerischen Positionen mit zu gestalten suchen.

Weitere Informationen, Entw�rfe der Konvention und unser Positionspapier finden sich auf 
unserer Website www.suisseculture.ch, unter der Rubrik "Dossiers zu Themen". 

Suisseculture Sociale / Suisseculture Contact

Die beiden Vereine Suisseculture Sociale und Suisseculture Contact haben eine Zusammenf�h-
rung gepr�ft. Am 1. Juli 2004 fanden die Mitgliederversammlungen der beiden Vereine statt. 
Dabei wurde beschlossen, dass Suisseculture Contact als Verein aufgel�st wird und die noch 
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vorhandenen Aktiven und Passiven von Suisseculture Sociale �bernommen werden. Die Statu-
ten von Suisseculture Sociale wurden total revidiert, zuk�nftig wird nur noch ein Verein unter 
dem Namen Suisseculture Sociale bestehen. Die von Brigitte Zimmermann betreute Bera-
tungsstelle wird jedoch weiterhin unter dem Namen Suisseculture Contact gef�hrt, die Betreu-
ung des Sozialfonds wird von Verena R�thlisberger �bernommen.

Die Zusammenf�hrung der beiden Vereine wurde mit den Geldgebern (im wesentlichen das 
Bundesamt f�r Kultur und die Urheberrechtsgesellschaften) abgesprochen. Die Finanzierung 
im Jahr 2004 war gesichert. Das Bundesamt f�r Kultur �bernahm die Kosten f�r Infrastruktur 
und Sekretariat von Suisseculture Sociale (Infrastruktur und Beratung); ausserdem wurde der 
Sozialfonds vom BAK mit weiteren CHF 200'000.– gespeist. AdS Autorinnen und Autoren der 
Schweiz spendete dem Sozialfonds CHF 6'000 (Entsch�digung Sekretariat Suisseculture Socia-
le) und von Swissperform wurde dieses Jahr wiederum ein Beitrag in H�he von CHF 12'882.70 
an den Sozialfonds �berwiesen. Drei Urheberrechtsgesellschaften haben ihren j�hrlichen Bei-
trag von 5'000 an die Beratungsstelle f�r die n�chsten drei Jahre zugesichert; auch vom BAK 
sollte weiterhin ein Unterst�tzungsbeitrag an die Infrastruktur von Sozialhilfe und Beratung 
fliessen.

Bei Suisseculture Sociale sind im Jahr 2004 insgesamt 40 Gesuche um Unterst�tzung aus dem 
Sozialfonds gestellt worden (Bildende Kunst: 13; Film: 1; Literatur: 8; Musik: 8; Tanz: 2; 
Theater: 3; Diverse: 5). Davon wurden 25 Gesuche positiv beurteilt; gesprochen wurden insge-
samt Beitr�ge in H�he von CHF 90'689.75.

Der Verein setzt alles daran, dass die Beratungsstelle Contact und die Nothilfe aus dem Sozial-
fonds weitergef�hrt werden k�nnen. Damit soll im Rahmen der Diskussion um das neue Kul-
turf�rderungsgesetz auch ein politisches Zeichen gesetzt und die Wichtigkeit und Notwendig-
keit solcher Leistungen f�r K�nstlerinnen und K�nstler nachgewiesen werden. F�r die 
weiteren Aktivit�ten von Suisseculture Sociale sei auf den entsprechenden Jahresbericht ver-
wiesen. 
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